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Auszüge: 
§ 3 Vertragsabschluss – Anzahlung 

3.1 Der Beherbergungsvertrag kommt durch die Annahme der Bestellung des Vertragspartners durch den 
Beherberger zustande. Elektronische Erklärungen gelten als zugegangen, wenn die Partei, für die sie bestimmt sind, 
diese unter gewöhnlichen Umständen abrufen kann, und der Zugang zu den bekannt gegebenen Geschäftszeiten des 
Beherbergers erfolgt. 
3.2 Der Beherberger ist berechtigt, den Beherbergungsvertrag unter der Bedingung abzuschließen, dass der 
Vertragspartner eine Anzahlung leistet.  
3.3 Der Vertragspartner ist verpflichtet, eine Anzahlung vor der Beherbergung zu bezahlen (genauere Infos dazu 
stehen in der Buchungsbestätigung). Die Kosten für die Geldtransaktion (z.B. Überweisungsspesen) trägt der 
Vertragspartner. 
3.4 Die Anzahlung ist eine Teilzahlung auf das vereinbarte Entgelt. 

 
§ 5 Rücktritt vom Beherbergungsvertrag – Stornogebühr 
Rücktritt durch den Beherberger 

5.1 Sieht der Beherbergungsvertrag eine Anzahlung vor und wurde die Anzahlung vom Vertragspartner nicht 
fristgerecht geleistet, kann der Beherberger ohne Nachfrist vom Beherbergungsvertrag zurücktreten. 
5.2 Falls der Gast bis 18.00 Uhr des vereinbarten Ankunftstages nicht erscheint, besteht keine Beherbergungspflicht, 
es sei denn, dass ein späterer Ankunftszeitpunkt vereinbart wurde. 
 
5.4 Bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Vertragspartners kann der Beherbergungsvertrag 
durch den Beherberger, aus sachlich gerechtfertigten Gründen, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart, 
durch einseitige Erklärung aufgelöst werden. 

 
Rücktritt durch den Vertragspartner – Stornogebühr 

5.5 Bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der Beherbergungsvertrag ohne 
Entrichtung einer Stornogebühr durch einseitige Erklärung durch den Vertragspartner aufgelöst werden. 
5.6 Außerhalb des im § 5.5. festgelegten Zeitraums ist ein Rücktritt durch einseitige Erklärung des Vertragspartners 
nur unter Entrichtung folgender Stornogebühren möglich: 
- bis 1 Monat vor dem Ankunftstag 40 % vom gesamten Arrangementpreis; 
- bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 % vom gesamten Arrangementpreis; 
- in der letzten Woche vor dem Ankunftstag 90 % vom gesamten Arrangementpreis. 
 
 
 

bis 3 Monate 3 Monate bis 1 Monat 1 Monat bis 1 Woche in der letzten Woche 

keine Stornogebühren 40 % 70 % 90 % 

 


